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Zitat

In dieser Welt gibt es nichts Sichereres, als den Tod und die Steuern.

(Benjamin Franklin)

Bilder mit öffentlichen Leistungen
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1. Steuern gehen uns alle an!!!

Wer glaubt, dass nur Unternehmen und Arbeitnehmer von Steuern betroffen sind, liegt falsch. Wir alle zahlen Steuern, auch wenn es uns nicht immer bewusst ist. Beispielsweise wird beim Kauf eines Computerspiels automatisch Mehrwertsteuer entrichtet. Auch auf den Lohn des Sommerjobs muss Einkommensteuer gezahlt werden. Dieser Verpflichtung Steuern zu zahlen stehen die zahlreichen Angebote und Einrichtungen des Staates gegenüber, die durch Steuergelder finanziert werden und in deren Genuss wir tagtäglich kommen. Denken wir z.B. an die Infrastrukturen und Dienste der Schulen, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr oder Straßen. Es gibt kaum einen Bereich, in dem wir nicht mit dem Steuersystem in Berührung kommen. Diskussionen über Steuern spielen außerdem eine wichtige Rolle im Alltag unserer Gesellschaft, denn Steuerpolitik ist Gesellschaftspolitik und jeden von uns sollte interessieren, wie diese funktioniert. Sie erfüllt schließlich Aufgaben, die der Einzelne alleine nicht bewältigen kann. Steuern sind die Haupteinnahmequelle des modernen Staates. In Italien machen die Steuern 60,24% der gesamten Staatseinnahmen aus. Danach folgen die Darlehen mit 35,34%. 
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Um unser Steuersystem verstehen zu können, werden wir in den folgenden sieben Kapiteln unter anderem diesen Fragen nachgehen:

· Was sind Steuern?

· Welche Steuerbegriffe sollte ich kennen?

· Wozu braucht es eigentlich Steuern?

· Wie kann man Steuern einteilen?

· Wie werden Steuern berechnet?

· Wie wirken Steuern?

· Sind Steuern gerecht?
2. Steuerbegriff

Der Bürger wird aufgrund der hoheitlichen Gewalt des Staates oder der anderen öffentlichen Körperschaften (Land, Gemeinde usw.) dazu verpflichtet, Abgaben zu entrichten, die einen Beitrag zur Deckung der Staatsausgaben leisten sollen. Diese Abgaben werden je nach Grad des Abgabenzwangs und der Gegenleistung in Gebühren, Beiträge und Steuern unterteilt. 

2.1. Gebühren 

Gebühren (tasse) sind öffentlich-rechtlich festgelegte Zwangsabgaben für besondere Leistungen einer öffentlichen Körperschaft oder für die Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Verwaltungsgebühren wie z.B. Beurkundungen oder Genehmigungen und Nutzungsgebühren wie z.B. Rundfunkgebühren. Weiters gibt es noch Gerichtsgebühren (für Gerichtsakte) oder Gewerbegebühren (für gewerbliche Zwecke).

2.2. Beiträge 

Auch Beiträge (contributi) sind öffentlich-rechtlich festgelegte Zwangsabgaben. Sie stellen einen Aufwandsersatz für die mögliche Inanspruchnahme einer konkreten Leistung einer öffentlichen Einrichtung dar. Beiträge bringen einer bestimmten Gruppe von Personen einen Vorteil, die den Beitrag zu entrichten hat. Beispielsweise bringt die Erschließung einer Gegend den dort ansässigen Hauseigentümern einen Vorteil, die dafür den Beitrag zu entrichten haben. 

2.3. Steuern 

Steuern (imposte) sind ebenfalls öffentlich-rechtlich festgelegte Zwangsabgaben, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen an öffentliche Körperschaften geleistet werden müssen, ohne dass ein Anspruch auf eine spezielle Gegenleistung der öffentlichen Hand gegenübersteht. Beispiel: Einkommensteuer.
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3. Arbeitsblatt zum Steuerbegriff

Ordne folgenden Beispielen den richtigen Überbegriff (Gebühr, Beitrag, Steuer) zu und begründe deine Antwort (Gegenleistung? Zahlung? Prinzip?):

	Beispiel
	Abgabenart
	Begründung



	Müllabfuhrabgabe
	
	

	Kanalisierungsabgabe
	
	

	Einkommensabgabe
	
	

	Autobahnabgabe
	
	

	Schulabgabe
	
	

	Fernsehabgabe
	
	

	Wohnungsabgabe
	
	

	Pensionsvorsorge
	
	

	Handelskammer-mitgliedsabgabe
	
	

	Friedhofsabgabe
	
	

	Strom- und Wasseranschluss
	
	

	Passabgabe
	
	

	Sozialversicherungs-abgabe
	
	

	Einkauf
	
	

	Lizenz
	
	


4. Steuergrundbegriffe

Um sich im italienischen Steuerwesen zurechtzufinden, ist es weiters notwendig, sich die steuerlichen Grundbegriffe anzueignen:

4.1. Steuergläubiger

Steuergläubiger (soggetto attivo) ist das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen, dem die Steuer zufließt. In erster Linie ist das der Staat, der die alleinige Steuerhoheit besitzt, welcher aber die Gebietskörperschaften – Regionen, Provinzen und Gemeinden – innerhalb festgelegter Grenzen mit Besteuerungsbefugnis ausstatten kann. 

4.2. Steuerpflichtiger

Steuerpflichtiger oder Steuerschuldner (Steuersubjekt, contribuente) ist diejenige natürliche oder juristische Person, die den Tatbestand verwirklicht, an welchem das Steuergesetz eine Leistungspflicht knüpft, zum Beispiel das Erzielen eines steuerpflichtigen Einkommens oder eines mehrwertsteuerpflichtigen Umsatzes.

4.3. Steuerzahler

Steuerzahler (soggetto passivo) ist die natürliche oder juristische Person, die verpflichtet ist, die Steuerschuld zu bezahlen, und die für deren Nichtbezahlung haftet. Im Allgemeinen deckt sich der Steuerpflichtige mit dem Steuerzahler. Bei der Quellenbesteuerung, z.B. bei der Besteuerung von Löhnen und Gehältern oder der Bankzinsen, wird hingegen die Steuer vom Arbeitgeber oder von der Bank einbehalten und eingezahlt, die somit Steuerzahler sind. Arbeitgeber und Bank erledigen sozusagen stellvertretend für den Arbeitnehmer oder die Bankkunden die Berechnung und Einzahlung der Steuer und werden deshalb auch als Steuersubstitute (sostituto di imposta) bezeichnet.

4.4. Steuerträger

Steuerträger ist derjenige, den die Steuer im Endergebnis belastet, der sie also wirtschaftlich tatsächlich trägt. Infolge von Überwälzungsvorgängen ist es möglich, dass Steuerpflichtiger und Steuerträger nicht übereinstimmen, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer. Denjenigen, der nach dem Willen des Gesetzgebers die Steuer wirtschaftlich tragen soll, nennt man Steuerdestinatar oder Steueradressat, z.B. bei der Einkommensteuer der Einkommensbezieher oder bei der Mehrwertsteuer der Endverbraucher. Ob der Steuerdestinatar auch der Steuerträger ist, hängt von den ökonomischen Bedingungen ab (Beispiel: die ICI bei Wohnungen, die vermietet werden).

4.5. Steuerobjekt

Steuerobjekt (oggetto dell’imposta) ist der Tatbestand, dessen Vorhandensein den Anlass zur Steuererhebung bildet. Beispiele sind: Einkommen, Immobilien, Umsätze, Eigentum an Kraftfahrzeugen usw. 

4.6. Steuerbemessungsgrundlage

Die Steuerbemessungsgrundlage (base imponibile) ist die der Besteuerung zugrunde liegende mengen- und wertmäßigen Größe des Steuergegenstandes, zum Beispiel das Nettogesamteinkommen für die Einkommensteuer, der Gewinn für die Körperschaftssteuer, die Anzahl der Kilowatt (KW) für die Kfz-Steuer. 

4.7. Steuerbetrag

Der Steuerbetrag (ammontare dell’imposta) ist der zu zahlende Betrag, der aus der Steuerbemessungsgrundlage unter Anwendung des Steuertarifs errechnet wird. 

4.8. Steuertarif

Der Steuertarif ist ein Prozentsatz (Steuersatz = aliquota d’imposta), mit welchem man aus der Steuerbemessungsgrundlage den Steuerbetrag errechnet. Der Tarifverlauf kann proportional, progressiv oder regressiv sein. Auf die verschiedenen Steuertarife wird später noch eingegangen. 

5. Arbeitsblatt zu den Steuergrundbegriffen

Frau Müller kauft sich im Modegeschäft „Maxi“ ein neues Kleid. Es kostet 100 Euro. Im Preis sind 21% Mehrwertsteuer inkludiert, die sie bei der Kasse abführt, da die Mehrwertsteuer vom Geschäft an den Staat weitergeleitet wird. Nenne den Steuergläubiger, den Steuerpflichtigen, den Steuerzahler, den Steuerträger, das Steuerobjekt, die Steuerbemessungsgrundlage, den Steuerbetrag und den Steuertarif!

	Steuergläubiger
	

	Steuerpflichtiger
	

	Steuerzahler
	

	Steuerträger
	

	Steuerobjekt
	

	Steuerbemessungsgrundlage
	

	Steuerbetrag
	

	Steuertarif
	


Herr Maier arbeitet als Buchhalter im Modegeschäft „Maxi“ und verdient im Jahr 25.000 Euro. Davon muss er 6.150 Euro an Einkommensteuer abliefern, das entspricht einem insgesamten Steuersatz von 24,6 Prozent. Die Einkommensteuer wird vom Arbeitgeber einbehalten und eingezahlt. Nenne den Steuergläubiger, den Steuerpflichtigen, den Steuerzahler, den Steuerträger, das Steuerobjekt, die Steuerbemessungsgrundlage, den Steuerbetrag und den Steuertarif!

	Steuergläubiger
	

	Steuerpflichtiger
	

	Steuerzahler
	

	Steuerträger
	

	Steuerobjekt
	

	Steuerbemessungsgrundlage
	

	Steuerbetrag
	

	Steuertarif
	


6. Lernkärtchen: Beispiele

	Vorderseite
	Rückseite

	Was ist ein Steuergläubiger 

(soggetto attivo)?
	Steuergläubiger ist das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen, dem die Steuer zufließt.

In erster Linie ist das der Staat.



	Was ist ein Steuerpflichtiger (contribuente)?


	Steuerpflichtiger oder Steuerschuldner ist diejenige natürliche oder juristische Person, die den Tatbestand verwirklicht, an welchem das Steuergesetz eine Leistungspflicht knüpft.

	Wer ist der Steuerzahler 

(soggetto passivo)?


	Steuerzahler ist die natürliche oder juristische Person, die verpflichtet ist, die Steuerschuld zu bezahlen, und die für deren Nichtbezahlung haftet.



	Was ist ein Steuerträger?


	Steuerträger ist derjenige, den die Steuer im Endergebnis belastet, der sie also wirtschaftlich tatsächlich trägt.




7. Steuerfunktionen

Die Besteuerung dient dem Staat als ein Mittel zur Verwirklichung seiner Ziele. Die Steuerfunktionen sind also bestimmte Aufgaben, welche die Steuer übernehmen soll, um die Ziele der Steuer und damit der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu verwirklichen. Man unterscheidet im Wesentlichen folgende vier Steuerfunktionen:

7.1. Fiskalischer Steuerzweck

Der fiskalische Steuerzweck (obiettivo fiscale) ist historisch gesehen der älteste. Er wurde auch von den klassischen Nationalökonomen akzeptiert (Adam Smith). Demnach dient die Besteuerung als Mittelbeschaffung für den Staat, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Die Form und Art der Besteuerung sollten dabei einen möglichst geringen Einfluss auf den Markt ausüben, um Störungen und unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden (J.B. Say: „Der beste Haushaltsplan ist der kleinste“). Neben dem klassischen Steuerzweck traten später weitere Ziele, die heute allgemein als Wirkungsfunktionen bezeichnet werden. Mit der Entwicklung des Kapitalismus im vorigen Jahrhundert kam es zu großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die unter anderem zur Massenverelendung der abhängig Beschäftigten führten. 

7.2. Sozialpolitischer Steuerzweck

Der sozialpolitische Steuerzweck (obiettivo sociale – equa distribuzione del reddito) wurde von Adolph Wagner propagiert. Demnach dient die Besteuerung der Umverteilung von Markteinkommen, von oben nach unten, um über eine gerechte Einkommensverteilung die Massenverelendung zu beseitigen. 

7.3. Konjunkturpolitischer Steuerzweck

Der konjunkturpolitische Steuerzweck (auch beschäftigungspolitischer Steuerzweck genannt – obiettivo di stabilità economica) wurde von J.M. Keynes vertreten. Demnach dient die Besteuerung als Instrument antizyklisch in die Wirtschaft einzugreifen, um damit gesamtwirtschaftliche Stabilität mit Vollbeschäftigung und geringer Inflation zu erreichen.

7.4. Allokationspolitischer Steuerzweck

In neuerer Zeit gewinnt der allokationspolitische Steuerzweck (obiettivo di redistribuzione delle risorse) zunehmend an Bedeutung. Demnach dient die Besteuerung der Beeinflussung bestimmter Wirtschaftssektoren sowie dem Umlenken von Ressourcen in zukunftsträchtigere Bereiche. Dies wird durch Steuervergünstigungen und Subventionen erreicht.

8. Arbeitsblatt zu den Steuerfunktionen

Beschreibe die einzelnen Steuerfunktionen in einem Satz!

	Fiskalischer Steuerzweck
	

	Sozialpolitischer Steuerzweck
	

	Konjunkturpolitischer Steuerzweck
	

	Allokationspolitischer Steuerzweck
	


Welche Aussagen sind richtig (R) und welche sind falsch (F)? Kreuz an!

	Aussage
	R
	F

	Die klassischen Nationalökonomen wünschen sich große Staatseingriffe.
	
	

	Adam Smith akzeptierte den fiskalischen Steuerzweck.
	
	

	Der sozialpolitische Steuerzweck soll Ressourcen umlenken.
	
	

	Der allokationspolitische Steuerzweck ist der jüngste.
	
	

	Adolph Wagner unterstütze die gerechte Einkommensverteilung durch Steuern.
	
	

	Keynes befürwortete große Staatseingriffe.
	
	

	Antizyklische Staatseingriffe sind Eingriffe je nach Wirtschaftslage.
	
	

	Der fiskalpolitische Steuerzweck dient zur Erreichung von Vollbeschäftigung.
	
	

	Der allokationspolitische Steuerzweck dient zur Umverteilung der Einkommen.
	
	

	Der konjunkturpolitische Steuerzweck dient zur Erreichung von Stabilität.
	
	


9. Steuerarten

Die vielen verschiedenen Steuern können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten geordnet beziehungsweise gegliedert werden, wie zum Beispiel in: 

9.1. Direkte und indirekte Steuern

Direkte Steuern (imposte dirette) sind Steuern, welche die Leistungsfähigkeit unmittelbar oder direkt treffen. Ausdruck der Leistungsfähigkeit ist das Einkommen und das Vermögen. Die direkten Steuern treffen das Einkommen bei der Entstehung (z.B. Einkommensteuer) oder den Vermögensbestand (z.B. Gemeindesteuer auf Immobilien). Als direkte Steuern bezeichnet man auch Steuern, die vom Steuerzahler nicht auf andere Personen überwälzt werden können. Indirekte Steuern (imposte indirette) sind Steuern, welche die Leistungsfähigkeit mittelbar treffen. Sie treffen das Einkommen erst dann, wenn es ausgegeben wird (z.B. Mehrwertsteuer) oder das Vermögen, wenn erst dann, wenn es übertragen wird (z.B. Register- oder Schenkungssteuer). Als indirekte Steuern bezeichnet man auch Steuern, die der Steuerzahler auf andere Personen überwälzt. 

Vor- und Nachteile direkter Steuern: 

Direkte Steuern werden allgemein als gerechter empfunden, da sie die persönliche Situation des Steuerzahlers mit berücksichtigen. Sie eignen sich auch als wirtschaftspolitisches Instrument besser als indirekte Steuern: eine Erhöhung der Einkommensteuer senkt das verfügbare Einkommen und führt zum Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Dadurch kann einer überhitzten Konjunktur entgegengesteuert und einer Inflation vorgebeugt werden. Umgekehrt kann eine Steuersenkung die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beleben und zur Überwindung einer Rezession beitragen. Ein Nachteil der direkten Steuern liegt in ihrer Starrheit. Das Steueraufkommen passt sich nicht schnell genug dem Finanzbedarf des Staates oder dem Konjunkturverlauf an, da die Einzahlungen nicht kontinuierlich, sondern in größeren Zeitabständen erfolgen. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass sich besonders bei hohem Steuerdruck die Spar- und Investitionsneigung vermindert. Schließlich wird die in einigen Fällen unsichere und umständliche Bestimmung der Steuergrundlage als Nachteil angesehen.

Vor- und Nachteile indirekter Steuern: 

Der Hauptvorteil der indirekten Steuern liegt besonders bei den Verbrauchssteuern in ihrer Teilbarkeit. Die Steuer wird bei jedem Kauf entrichtet und ist im Preis enthalten. So merkt der Steuerzahler die steuerliche Belastung vielfach nicht.

Ein weiterer Vorteil ist die Elastizität (Flexibilität): Das Steueraufkommen steigt bei indirekten Steuern automatisch mit einem Aufschwung der Wirtschaft, ohne dass der Staat zum Eingreifen gezwungen wird. Der größte Nachteil der indirekten Steuern liegt in der regressiven Wirkung. Weil auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, d.h. auf die reale Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers, nicht Rücksicht genommen wird, werden vor allem sozial Schwächere von der Steuer stärker getroffen. Eine Anhebung der indirekten Steuern kann ferner zu Preissteigerungen führen, da die Steuer im Preis des Gutes enthalten ist. Schließlich entsteht durch strenge Formvorschriften hinsichtlich der Feststellung und der Einhebung für den Staat ein großer Arbeitsaufwand (Buchführung, Kontrollen). 

9.2. Objektsteuern und Subjektsteuer

Objektsteuern (imposte reali) sind Steuern, die auf die persönlichen Verhältnisse des Steuerzahlers keine Rücksicht nehmen und nur den Steuergegenstand in Betracht ziehen. Die meisten indirekten Steuern sind Objektsteuern. Subjektsteuern (imposte personali) sind Steuern, welche die Person des Steuerpflichtigen, also seine wirtschaftlichen, sozialen und familiären Verhältnisse berücksichtigen. So ist die Einkommensteuer eine Subjektsteuer, da der Steuerpflichtige Abzüge für Arztspesen, zu Lasten lebende Familienmitglieder usw. geltend machen kann. Aufgrund dieses persönlichen Charakters der Einkommensteuer zahlt bei gleichem Bruttolohn ein kränklicher Familienvater mit drei zu Lasten lebenden Kindern weniger Steuern, als ein Single in bester gesundheitlicher Verfassung. 

9.3. Allgemeine und spezielle Steuern

Eine allgemeine Steuer (imposta generale) trifft alle Einkünfte des Steuerpflichtigen, unabhängig von ihrer Herkunft, in gleichem Maße. Unter den direkten Steuern ist die Einkommensteuer eine allgemeine Steuer, da sie das Gesamteinkommen des Steuerpflichtigen trifft. Unter den indirekten Steuern ist die Mehrwertsteuer eine allgemeine Steuer, da sie auf alle wirtschaftlichen Tätigkeiten (Produktion und Absatz von Gütern und Erbringung von Dienstleistungen) erhoben wird. Eine spezielle Steuer (imposta speciale) trifft entweder nur bestimmte Einkommenskategorien oder alle, aber mit unterschiedlichen Steuersätzen. Unter den direkten Steuern ist die Quellenbesteuerung der Zinserträge eine spezielle Steuer und unter den indirekten Steuern sind die Verbrauchssteuern auf Mineralöl oder Alkoholika Beispiele für eine spezielle Steuer. 

10. Wichtigste Steuern in Italien

Die Einkommensteuer (IRPEF) macht den größten Teil der Steuereinnahmen in Italien aus (41,14%). Sie ist also die wichtigste Einnahmequelle für den Staat. Danach folgen die Mehrwertsteuer (MwSt - IVA) mit 29,48% und die Körperschaftssteuer (IRES) mit 9,04%. Alle anderen Steuern machen nur einen geringen Anteil am Steueraufkommen aus. 
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In nachfolgenden Modulen wird auf die Einkommensteuer „IRPEF“, die wichtigste Steuer in Italien, sowie auf die Mehrwertsteuer „IVA“, die zweitwichtigste Steuer im Staat, eingegangen. 

11. Arbeitsblatt zu den Steuerarten

Füll die leerstehenden Felder richtig aus!

	Steuerart
	Definition
	Vorteile
	Nachteile
	Beispiele

	Direkte Steuern
	
	
	
	

	Indirekte Steuern
	
	
	
	


Ordne den linken Feldern die richtigen Erklärungen zu, indem du sie mit Pfeilen verbindest!

[image: image25.png]Anteil direkter und indirekter Steuern in Italien 2011
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12. Steuerberechnung

Um eine Steuerberechnung durchführen zu können ist es zweckmäßig zuerst festzustellen, ob es sich um eine proportionale oder progressive Steuer handelt. In der Theorie unterscheidet man weiters die regressive Steuer, die es in unserem Steuersystem derzeit aber nicht gibt. 

12.1. Proportionale Steuern

Bei proportionalen Steuern (imposta proporzionale) bleibt der Steuersatz bei sich verändernder Bemessungsgrundlage gleich, oder anders ausgedrückt, die steuerliche Belastung steigt mit zunehmender Bemessungsgrundlage im gleichen Verhältnis. Beispiele für proportionale Steuern sind die Mehrwertsteuer, die Registersteuer und die Körperschaftssteuer. Berechnung: Der Steuersatz der Körperschaftssteuer beträgt 27,5 Prozent. Bei einer Bemessungsgrundlage von 1000 Euro beträgt die Steuer 275 Euro, bei einer Bemessungsgrundlage von 2000 Euro, 550 und so weiter.

12.2. Progressive Steuern

Bei progressiven Steuern (imposta progressiva) steigt der Steuersatz mit zunehmender Bemessungsgrundlage, oder anders ausgedrückt, die steuerliche Belastung steigt mit zunehmender Bemessungsgrundlage überproportional. Artikel 53 Absatz 2 unserer Verfassung sieht die Progressivität des Steuersystems als einen Grundsatz vor. Bestes Beispiel für eine progressive Steuer ist die Einkommensteuer. Eine progressive Besteuerung kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden: durch einen Formeltarif, Stufentarif, Klassentarif oder einen einheitlichen Steuersatz mit einem Freibetrag. 

12.2.1. Formeltarif 

Beim Formeltarif (progressione continua) steigt durch die Anwendung einer mathematischen Formel bei jeder geringfügigen Zunahme der Bemessungsgrundlage der Steuersatz stetig an. Dieser darf allerdings nur bis zu einer bestimmten Höhe der Bemessungsgrundlage ansteigen und muss dann gleich bleiben. Beispiel: die 1973 abgeschaffte Komplementärsteuer auf das Gesamteinkommen: für Einkommen zwischen 5 und 500 Mio. Lire wurde der Steuersatz mit folgender Formel berechnet: y = 0,06 + 0,02652 
[image: image18.wmf]  
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 wobei y für den zu errechnenden Steuersatz steht und x für die Bemessungsgrundlage. Ab 500 Mio. Lire (= 258.230 Euro) wurde die Steuer proportional (Steuersatz 65%) ermittelt. 

12.2.2. Stufentarif 

Beim Stufentarif (progressione per scaglioni) wird die Bemessungsgrundlage in Teilmengen (Stufen) mit unterschiedlichen Steuersätzen unterteilt. Dabei steigt der Steuersatz von Stufe zu Stufe. Der Stufentarif ist die gebräuchlichste Tarifart und kommt in Italien bei der Einkommensteuer zur Anwendung:

	Einkommensstufen in Euro (2009) 
	Steuersatz (in Prozent)

	Bis 15000,00
	23

	Von 15000,01 bis 28000,00
	27

	Von 28000,01 bis 55000,00
	38

	Von 55000,01 bis 75000,00
	41

	Über 75000,00
	43


Beim Stufentarif muss zwischen dem Durchschnittssteuersatz und dem Grenzsteuersatz unterschieden werden. Der Durchschnittssteuersatz gibt die Belastung der ganzen Bemessungsgrundlage an, während der Grenzsteuersatz (marginaler Steuersatz) ausdrückt, wie hoch die steuerliche Belastung des letzten Teils (Stufe) des Einkommens ist.

Berechnung der Steuer bei einem Einkommen von 30.000 Euro ( 23% auf 15.000 = 3450 Euro, 27% auf 13.000 = 3510 Euro und 38% auf 2000 = 760 insgesamt: 7720 Euro). Der Durchschnittssteuersatz beträgt: (Steuerbetrag 7720 / Einkommen 30000) 25,73% und der Grenzsteuersatz beträgt 38%. 

12.2.3. Klassentarif 

Beim Klassentarif (progressione per classi) wird die Bemessungsgrundlage wie beim Stufentarif in Teilmengen (Einkommensklassen) unterteilt, wobei für jede Klasse ein unterschiedlicher Steuersatz gilt. Der jeweilige Steuersatz wird jedoch auf das gesamte Einkommen und nicht nur auf die jeweilige Stufe berechnet. Der Grenzsteuersatz (Steuersatz für die letzte Stufe) ist gleich dem Durchschnittssteuersatz. Der Sprung von einer Klasse in die nächst höhere würde eine wesentliche steuerliche Belastung mit sich bringen und eine Verringerung des Nettoeinkommens zur Folge haben. Bei einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro müssten 11.400 Euro (38% auf 30.000) bezahlt werden.

12.2.4. Vor- und Nachteile von progressiven Steuern:

Als Vorteil von progressiven Steuern spricht der Grundsatz des abnehmenden Grenznutzens, auf welchen die progressiven Steuern basieren. Grundsätzlich wird nämlich davon ausgegangen, dass das Einkommen einen sinkenden Grenznutzen aufweist. Das bedeutet, dass der Nutzen, der mit jeder zusätzlichen Einheit des Einkommens erzielt wird, abnimmt. So haben 200 Euro für den Rentner mit 2000 Euro Einkommen einen größeren Nutzen, als die 2000 Euro für den Spitzenverdiener mit 200.000 Euro. Daher scheint es gerechtfertigt, dass der Spitzenverdiener überverhältnismäßig mehr Steuern zu zahlen hat. Die progressive Besteuerung ist weiters ein Instrument der Einkommensumverteilung, das heißt ein Mittel um die Einkommensunterschiede unter den sozialen Schichten zu verringern (verteilungspolitische Begründung). Progressive Steuern erzeugen jedoch bei zu starker Progression auch einen verstärkten Anreiz zur Steuerhinterziehung. Weiters sagt man ihnen eine leistungshemmende Wirkung für Wirtschaftstreibende nach. Auch ein Nachteil der Steuerprogression zeigt sich in Zeiten hoher Inflationsraten und wird „fiscal drag“ genannt. Darunter ist die durch Inflation hervorgerufene steuerliche Mehrbelastung bei gleich bleibender Kaufkraft zu verstehen (heimliche Steuererhöhung). Erhöht sich zum Beispiel das Einkommen eines Arbeitnehmers, dann steigt infolge der Steuerprogression die Belastung durch die Einkommensteuer stärker als sein Einkommen.

12.3. Regressive Steuern

Bei regressiven Steuern (imposta regressiva) sinkt der Steuersatz mit zunehmender Bemessungsgrundlage oder die steuerliche Belastung. Unser Steuersystem kennt derzeit keine regressive Steuer, da diese gegen jedes Prinzip der Steuergerechtigkeit verstoßen würde. 

13. Arbeitsblatt zur Steuerberechnung

1) Berechne die geschuldete Körperschaftssteuer, bei einer Bemessungsgrundlage von 50.000 Euro und einem Steuersatz von 27,5%! Wie verändert sich die Steuerschuld, wenn die Bemessungsgrundlage auf 100.000 Euro steigt? Wie nennt man diesen Steuertarif?

	Bemessungsgrundlage
	Steuersatz
	Betrag

	1.
	
	

	2.
	
	


Dieser Steuertarif heißt ____________________________________________ .

2) Berechne die geschuldete Einkommensteuer, den Durchschnittssteuersatz und den

Grenzsteuersatz bei einem Einkommen von 100.000 Euro. Wie nennt man diesen Steuertarif?

	Einkommensstufe
	Steuersatz
	Betrag

	1. 
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	Gesamtbetrag (Summe)
	

	Durchschnittssteuersatz
	

	Grenzsteuersatz
	


Dieser Steuertarif heißt ____________________________________________ .

3) Welche Nachteile weist der Klassentarif im Vergleich zum Stufentarif auf? Mach ein Beispiel!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Steuerwirkung

Als Steuerwirkung bezeichnet man einerseits die Auswirkungen der Besteuerung auf Preise, Konsum, Investition und so weiter (makroökonomische Wirkungen) und andererseits die Anpassungsreaktionen der Steuerpflichtigen hinsichtlich der Einführung einer neuen oder der Erhöhung einer bestehenden Steuer. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen:

14.1. Steuerhinterziehung 

Unter Steuerhinterziehung (evasione fiscale) versteht man den illegalen Weg, um der Besteuerung zu entgehen, wie zum Beispiel eine unvollständige Erklärung der Steuerschuld, die Nichtausstellung von Rechnungen, der Schmuggel und so weiter. 

Das Ausmaß der Steuerhinterziehung hängt ab von der Steuermoral (Einstellung des Einzelnen zur Steuerpflicht - je schlechter die Steuermoral, desto größer die Neigung zur Steuerhinterziehung), der Höhe der Steuersätze (Je höher die Steuersätze, desto größer ist die Gefahr der Steuerhinterziehung), dem Strafausmaß, den Kontrollen (Wahrscheinlichkeit des Entdecktwerdens), der Steuertechnik (z.B. Quellenbesteuerung verhindert Steuerhinterziehung) und der Art der Steuergesetzgebung (chaotische Steuergesetzgebung führt zu Steuerhinterziehung).

Zu den Folgen der Steuerhinterziehung zählen negative ökonomische und soziale Auswirkungen, Wettbewerbsverzerrungen unter den Unternehmen, da Unternehmen, die Steuern hinterziehen, aufgrund geringerer Kosten Wettbewerbsvorteile aufweisen, sowie die Erhöhung des Steuerdrucks für den ehrlichen Steuerzahler, da der Staat die entgangenen Beträge durch höhere Steuern hereinzuholen versucht.

Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung gelingt am besten durch die Beseitigung deren Ursachen, zum Beispiel durch die Entbürokratisierung, strengere Kontrollen, die Verschärfung und Durchsetzung der Sanktionen, keine weiteren Strafnachlässe für Steuersünder (condono fiscale), der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Steuerzahler und Steuerbehörde, die Verlagerung zu mehr indirekten Steuern, der Steuerföderalismus (steigert die Verantwortung und das Interesse der lokalen Behörden).

14.2. Steuervermeidung 

Die Steuervermeidung, auch Steuerausweichung (rimozione) genannt, ist eine rechtlich zulässige Form der Steuerminderung. Private Haushalte können bei Erhöhung einer allgemeinen Verbrauchssteuer den Konsum einschränken oder das Gut durch ein geringer besteuertes ersetzen (Substitutionselastizität).

Sie können jedoch auch bei Erhöhung der Einkommensteuer die Arbeit zugunsten von Freizeit einschränken oder in Gebiete abwandern, wo steuerliche Begünstigungen geboten werden (Steueroasen). Unternehmen können durch eine Änderung der Rechtsform oder durch Unternehmenszusammenschlüsse Steuern vermeiden. Ebenso kann eine Steuervermeidung durch eine legale zeitliche Manipulation steuerlicher Tatbestände verwirklicht werden, wie zum Beispiel das zeitliche Verschieben abschreibungsfähiger Investitionen, mit dem Ziel eines Gewinnausgleichs über verschiedene Steuerperioden. 

14.3. Steuereinholung 

Unter der Steuereinholung (elisione dell’imposta) versteht man die Reaktion des Steuerträgers auf eine wachsende Steuerbelastung, indem er versucht, die Minderung des Einkommens durch eine Leistungssteigerung zu kompensieren. Um sein Nettoeinkommen auf gleicher Höhe zu halten, erhöht er sein Bruttoeinkommen. Er kann dies durch die Ausdehnung der Arbeitszeit zu Lasten der Freizeit erreichen. Die Steuereinholung ist praktisch der umgekehrte Fall der Steuervermeidung. 
14.4. Steuerüberwälzung 

Im Fall der Steuerüberwälzung (traslazione dell’imposta) wird die Steuer zwar bezahlt, ihr wird also nicht ausgewichen, aber der Steuerpflichtige versucht, die Belastung ganz oder teilweise an andere weiterzugeben. Steuerzahler und Steuerträger sind hierbei verschiedene Personen. Man unterscheidet zwischen: Steuervorwälzung: Dabei gelingt es dem Steuerpflichtigen, als Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, durch die Erhöhung der Preise oder durch die Verschlechterung der Qualität die Steuer auf den Nachfrager zu überwälzen. Steuerrückwälzung: Der Steuerpflichtige als Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen gibt durch eine Senkung der Preise (Einkaufspreise, Löhne) die Steuerlast dem Anbieter dieser Leistungen weiter. Ein Sonderfall der Steuerrückwälzung ist die Steueramortisation: wird der Ertrag eines Vermögensgutes z.B. Grundstück oder Gebäude besteuert oder die bestehende Steuer erhöht, so sinkt der Marktwert dieses Gutes. Die Steuerüberwälzung kommt beim Verkauf dieses Gutes zur Wirkung. Der Verkäufer trägt durch die Senkung des Kaufpreises die zukünftige Steuerbelastung des Käufers. Verbrauchssteuern sind leicht überwälzbar, Gewinn- oder Einkommensteuern sind nicht überwälzbar. Je unelastischer die Nachfrage ist, desto leichter kann überwälzt werden. Bei vollkommen elastischer Nachfrage findet keine Überwälzung statt. 

15. Arbeitsblatt zur Steuerwirkung

Such in nachstehendem Wortsalat die richtigen Begriffe heraus:

1) Illegaler Weg, um der Besteuerung zu entgehen.

2) Gebiet, in dem steuerliche Begünstigungen geboten werden.

3) Das Gegenteil der Steuervermeidung.

4) Die Übertragung der Bezahlung der Steuer auf eine andere Person, nennt man Steuer_______ .

5) Folge der Steuerhinterziehung, die Unternehmen trifft, da diejenigen, die Steuern hinterziehen, aufgrund geringerer Kosten Wettbewerbsvorteile aufweisen.

6) Ein anderes Wort für Strafe.

7) Steuereintreibung auf lokaler Basis.

8) Einstellung des Einzelnen zur Steuerpflicht.

9) Eine Sonderform der Steuerrückwälzung.

10) Bei der Steuereinholung dehnt das Individuum diese zu Lasten der Freizeit aus.

11) Ein anderes Wort für Steuervermeidung.

12) Bei vollkommener _____________ der Nachfrage findet keine Überwälzung statt.


16. Steuergerechtigkeit

Im Laufe der Zeit sind verschiedene Grundsätze erarbeitet worden, damit die Besteuerung nicht wahllos und willkürlich erfolgt. Die Steuern sollen gerecht und den finanz- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen entsprechend gestaltet werden. Bereits Adam Smith hat in seinem Werk „Der Wohlstand der Nationen“ fundamentale Grundsätze über die Besteuerung aufgestellt:

16.1. Grundsätze der gerechten Besteuerung nach Adam Smith

1) Gleichmäßigkeit der Besteuerung: 


Die Bürger, und zwar alle, unabhängig von ihrer ständischen Zugehörigkeit, sollen im Verhältnis zu ihrem Einkommen Steuern zahlen. 

2) Bestimmtheit der Besteuerung: 


Die Bürger sollen wissen, wann, wie und wie viel sie an Steuern abzuliefern haben. Das setzt voraus, dass die Steuerbestimmungen in einer klaren, einfachen, für alle verständlichen Sprache verfasst werden.

3) Bequemlichkeit der Besteuerung:


Die Besteuerung soll in Hinblick auf die Zahlungstermine und Zahlungsformen für die Bürger so günstig (bequem) wie möglich gestaltet sein.

4) Billigkeit der Besteuerung:


Die Einhebung der Steuern soll sowohl für den Bürger als auch für den Staat mit dem geringsten Aufwand erfolgen. Die Erfüllung der Steuerpflicht ist oft mit Kosten verbunden, beispielsweise sind die Bürger für die jährliche Einkommensteuererklärung oft auf die Hilfe von Fachleuten angewiesen, deren Honorar die Abgabenlast zusätzlich erhöht. 

16.2. Grundsätze der gerechten Besteuerung laut Italienischer Verfassung

Auch die Italienische Verfassung sieht Grundsätze zur Besteuerung vor, nach denen sich der Steuergesetzgeber zu richten hat, um ein Steuersystem gerecht zu gestalten:

1) Grundsatz der Legalität:

Laut Art. 23 der Verfassung können persönliche und vermögensrechtliche Leistungen nur auf Grund eines Gesetzes verlangt werden. Dadurch soll die Rechtssicherheit gewährleistet werden und Willkürhandlungen der öffentlichen Verwaltung sollen unterbunden werden. Dieser so genannte Gesetzesvorbehalt bezieht sich allerdings nur auf die grundlegenden steuerrechtlichen Bestimmungen, so dass die Regelung der Einzelheiten auch der Verwaltung übertragen werden kann (z.B. ICI).

2) Grundsatz der Allgemeinheit:

Gemäß Art. 53 der Verfassung sind alle verpflichtet, im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit zu den öffentlichen Ausgaben beizutragen. Die Steuerpflicht trifft somit alle, die im Staatsgebiet die erforderliche Leistungsfähigkeit aufweisen. Befreiungen oder Erleichterungen sind nur in besonderen Fällen und aus gesamtwirtschaftlichen oder sozialen Gründen möglich, z.B. Steuerbefreiung für das Lebensminimum oder Steuererleichterungen bei Betriebsneugründungen. Dieser Grundsatz ist nichts anderes als die Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes Art. 3 der Verfassung (vor dem Gesetz sind alle gleich). 

3) Grundsatz der gerechten Verteilung der Steuerlast:

Art. 53 der Verfassung sieht weiters vor, dass die Steuerlast auf alle Bürger gleichmäßig, gerecht und unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse verteilt wird. Als Ausdruck der Leistungsfähigkeit dienen hauptsächlich das Einkommen, das Vermögen und der Konsum.

4) Grundsatz der Progression:

Ebenfalls in Art. 53 der Verfassung steht: „Das Steuersystem richtet sich nach den Grundsätzen der Progression“. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit steigt demnach der Steuerbetrag mit zunehmender Steuerbemessungsgrundlage überproportional. Der Verfassungsauftrag der Progression betrifft nicht jede einzelne Steuern, sondern das Steuersystem in seiner Gesamtheit. 

Die Grundsätze einer gerechten Besteuerung werfen im Wesentlichen zwei Fragen auf:

1) Wie hoch soll / kann die Steuerlast in einem Staat sein?

2) Nach welchen Prinzipien soll die Steuerlast auf die Steuerpflichtigen verteilt werden?

16.3. Ausmaß einer gerechten Besteuerung 

Die Belastung der Steuerpflichtigen kann man durch die so genannte Steuerquote (pressione tributaria) ermitteln. Die Steuerquote ist eine wirtschaftswissenschaftliche Kennzahl, die den Anteil der Steuern (und Gebühren und Beiträge ohne Sozialbeiträge) in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt setzt. Man spricht auch vom so genannten Steuerdruck. Für den Staat stellt sich die Frage, wie hoch kann oder soll der Steuerdruck seiner Bürger sein, damit die Steuereinnahmen für die Finanzierung der Staatsausgaben ausreichen? Eine weitere Frage muss auch sein, ob der Staat mehr Steuereinnahmen durch weitere Steuererhöhungen oder sogar durch Steuersenkungen erzielt. Beispielsweise hat Arthur Laffer, ein amerikanischer Ökonom, erklärt, dass ein Staat sein Steueraufkommen sowohl durch Steuererhöhungen (in Zeiten geringen Steuerdrucks), als auch durch Steuersenkungen (in Zeiten hohen Steuerdrucks) erhöhen kann. Dies beweist die nach ihm benannte Laffer-Kurve:

[image: image19.jpg]Die Laffer-Kurve
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Bei einem Steuersatz von 0 Prozent sind auch die Steuereinnahmen gleich 0. Ebenso bei einem Steuersatz von 100 Prozent, da unter solchen Umständen niemand ein Einkommen erzielen würde. Was geschieht aber dazwischen? Steigt der Steuersatz, so steigt zunächst einmal auch das Steueraufkommen. Bei Überschreiten einer gewissen Schwelle (Punkt M in der Graphik) werden die Steuerpflichtigen ihre wirtschaftliche Tätigkeit einschränken, oder versuchen, ihre Steuern zu hinterziehen. Dies hat natürlich einen Rückgang des Steueraufkommens zur Folge. Entscheidend für eine Steuersenkung oder Steuererhöhung ist die Frage: befindet sich die Wirtschaft eines Landes auf der rechten (R) oder auf der linken (L) Seite des Punktes M? 

16.4. Gerechte Verteilung der Steuerlast

Was die Frage anbelangt, wie die Steuerlast auf die Vielzahl der Steuerpflichtigen zu verteilen ist, werden im Wesentlichen zwei Grundsätze vertreten: 

16.4.1 Das Äquivalenzprinzip

Es geht davon aus, dass derjenige, der den Vorteil einer öffentlichen Leistung genießt, auch dafür zu bezahlen hat. Die Steuern werden als eine (äquivalente = gleichwertige) Gegenleistung angesehen. Man unterscheidet die marktwirtschaftliche Äquivalenz, bei der die Bürger die Steuern als einen Preis für die Inanspruchnahme der öffentlichen Leistungen zahlen (z.B. Leistungen eines Arztes des öffentlichen Gesundheitsdienstes wie Visite beim Privatarzt) von der kostenmäßigen Äquivalenz, bei der den Bürgern die Kosten der empfangenen Staatsleistungen angelastet werden (z.B. eigene Versorgungseinrichtung der Gemeinde). Vorteile: Den Bürgern wird bewusst, dass jede staatliche Leistung letztlich von der Allgemeinheit zu finanzieren ist und beugt dem heute weit verbreiteten Anspruchsdenken vor. Nachteile: Bei den reinen öffentlichen Gütern (Beispiel: öffentliche Sicherheit) ist ein Ausschluss jener, die nicht zahlen wollen oder können, nicht möglich und die staatliche Leistungen würden nur durch die kaufkräftige Nachfrage bestimmt und nicht auf Grund der Bedürfnisse aller Staatsbürger. Außerdem würden die so genannten meritorischen Güter (z.B. Impfung) zu Marktpreisen in einem unzureichenden Ausmaß beansprucht und man kann staatliche Leistungen in der Praxis mangels eines geeigneten Bewertungs- und Verteilungssystems dem Einzelnen nicht zurechnen. 

16.4.2 Das Leistungsfähigkeitsprinzip

Es besagt, dass sich jeder, je nach seiner steuerlichen Leistungsfähigkeit, an den Staatsausgaben beteiligen soll. Man spricht auch von der Opfertheorie, da jeder Einzelne die Steuer als Opfer für die Allgemeinheit zur Erreichung des Staatszweckes zahlen soll. Das Opfer soll für alle gleichmäßig sein, sodass jeder gleich schwer daran zu tragen hat (Grundsatz der Progression). Steuerpflichtige mit gleichem Einkommen zahlen die gleichen Steuerbeträge (horizontale Gerechtigkeit) und jene mit höherem Einkommen müssen mehr bezahlen (vertikale Gerechtigkeit). Vorteile: Die progressive Besteuerung wird heute allgemein als die sozialpolitisch gerechteste Lösung angehen. Nachteile: Die Finanzwissenschaft kann keine konkreten Aussagen über die gerechte Verteilung der Steuerlast und über den konkreten Verlauf der Steuerprogression machen, weshalb die Gestaltung der Progression nur über die politische Willensbildung erfolgen kann.

17. Arbeitsblatt zur Steuergerechtigkeit

1) Vergleiche die Grundsätze der gerechten Besteuerung nach Adam Smith mit jenen unserer Verfassung! Arbeite Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus!

	Grundsätze der gerechten Besteuerung nach Adam Smith
	Grundsätze der gerechten Besteuerung laut Italienischer Verfassung

	
	


2) Warum kann der Staat laut Arthur Laffer auch durch Steuersenkungen das Steueraufkommen erhöhen? Stimmst du seiner Theorie zu? Begründe!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3) Vergleiche das Äquivalenzprinzip mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip! Ordne dabei die indirekten und die direkten Steuern den beiden Prinzipien zu und erkläre anschließend welches der beiden Prinzipien für dich gerechter ist! Begründe!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Steuergerechtigkeit in Italien

In Italien sind in den letzten Jahren das Unbehagen und der Protest gegen eine zu starke steuerliche Belastung gestiegen (im Jahr 2007 betrug sie 30,2%), was im Wesentlichen zwei Gründe hat: Die Qualität und das Ausmaß der Leistungen, die der Staat den Bürgern für ihr Geld bietet, fallen im Vergleich zu den anderen Staaten dürftiger aus; weiters entzieht sich ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung auf unerlaubte Weise der Besteuerung, was zur Folge hat, dass der Staat wiederum gezwungen ist, die steuerliche Belastung zu erhöhen. Für den ehrlichen Steuerzahler wird der Steuerdruck (pressione tributaria) dadurch noch höher. Vergleicht man Italien mit anderen Ländern der EU, stellt man fest, dass sich Italien im europäischen Mittelfeld befindet. Die Steuerbelastung reicht in der EU im Jahr 2010 von 46,6% in Dänemark bis 15,8% in der Slowakei. 

Zählt man die Sozialabgaben zu den Abgaben im engeren Sinne hinzu, erhält man die Abgabenquote (pressione fiscale). Die Abgabenquote steht im Verhältnis zum Ausgabenvolumen der einzelnen Staaten. Während beispielsweise Dänemark 2010 eine Abgabenquote von 47,6% aufweist, beträgt sie in Lettland lediglich 27,1%. Italien befindet sich mit 42,3% wiederum im europäischen Mittelfeld.

Seit der Neuordnung des Steuerwesens durch die Steuerreform von 1973 mit der Einführung der Einkommensteuer kam es zu einer Verlagerung des Anteils von den indirekten zu den direkten Steuern. 

Lange Zeit wurde die Tatsache des hohen Anteils der indirekten Steuern an den gesamten Steuern als Ausdruck eines rückständigen Steuersystems bewertet. Direkte Steuern werden hingegen als gerechter empfunden, da sie die Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers besser berücksichtigen können. In den letzten Jahren wurden jedoch wieder Stimmen laut, die den Anteil der indirekten Steuern erhöhen wollen. Im Wesentlichen aus folgenden Gründen: Die Steuerhinterziehung kann leichter bekämpft werden, die leistungshemmende Wirkung der Einkommensteuern und die Kapitalflucht ins Ausland entfallen aus ökologischen Gründen (besondere Konsumsteuern für Güter, welche die Umwelt stark belasten).

Was die Schattenwirtschaft (economia sommersa) anbelangt, hat sich Italien in den vergangenen Jahren stark gebessert. Sie ist von 27% des BIP im Jahr 2000 auf 24% des BIP im Jahr 2009 gesunken. Im europäischen Vergleich befindet sich Italien jedoch gemeinsam mit Ungarn, nach Rumänien mit 35%, Polen mit 29% und Griechenland mit 26%, an vierter Stelle).
19. Arbeitsblatt zur Steuergerechtigkeit in Italien

1) Vergleiche die Steuerlast in Italien mit anderen Ländern wie z.B. Dänemark oder Österreich! Was fällt dir auf? Ist die Steuerlast in Italien im Vergleich zu diesen Ländern hoch oder niedrig? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Wäre in Italien eine niedrigere oder höhere Steuerlast wünschenswert? Nenne je ein Pro- und ein Contra-Argument!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Wird in Italien nach Äquivalenz- oder nach Leistungsfähigkeitsprinzip oder gar nach beiden Prinzipien besteuert? Kommentiere!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Für wen in unserer Gesellschaft wäre eine erhöhte Besteuerung nach Leistungsfähigkeitsprinzip und für wen eine erhöhte Besteuerung nach Äquivalenzprinzip wünschenswert (denk an kinderreiche Familien, Unternehmen, Rentner, Studenten usw.)?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Stellt die Schattenwirtschaft in Italien deiner Meinung nach ein Problem dar? Wenn ja, für wen? Was könnte man gegen dieses Phänomen unternehmen?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. Public good game:

Anleitungen für alle Schüler

Name: ____________________________

Anleitungen:

1) kommuniziere nicht mit den anderen Steuerzahlern;

2) beobachte das Verhalten der anderen Steuerzahler gut;

3) alle Steuerzahler verdienen in jeder Periode gleich viel nämlich ________ Euro und müssten daher auch gleich viel Steuern (_______ Euro) einzahlen;

4) das Steuergeld wird anonym in einen Karton (Staat) gegeben;

5) die Steuern, die von allen eingezahlt wurden, werden mit _______ Prozent multipliziert (=Multiplikatoreffekt, da der Staat mit den Geldern wirtschaftet und sie dadurch vermehrt – z.B. werden Straßen gebaut, das führt zu Arbeitsplätzen, Einkommen, mehr Konsum usw.);

6) die multiplizierten Steuern werden auf die Steuerzahler gleichmäßig verteilt, egal wie viel sie an Steuern abgeliefert haben;

7) führe ein Protokoll für jede Periode, in welchem du festhältst, wie viel Geld du am Anfang der Periode hattest, wie viel du davon an Steuern abliefern solltest, wie viel du effektiv abgeliefert hast, wie viel dir übrig geblieben ist, wie viel du vom Staat wieder zurückbekommen hast und was in dieser Periode für deine Entscheidungen ausschlaggebend war! Halte auch fest, was dir an den anderen Steuerzahlern aufgefallen ist:

	Periode Nr.
	

	Anfangsbetrag
	

	Abzuliefernde Steuern
	

	Abgelieferte Steuern
	

	Erhaltender Geldbetrag
	

	Endsumme
	

	Anmerkungen
	


	Periode Nr.
	

	Anfangsbetrag
	

	Abzuliefernde Steuern
	

	Abgelieferte Steuern
	

	Erhaltender Geldbetrag
	

	Endsumme
	

	Anmerkungen
	


21. Public good game:

Rechenblatt für die Steuerfahnder

	Steuerperiode
	

	Geplanter Steuerbetrag pro Kopf
	

	Geplanter Gesamtsteuerbetrag
	

	Effektive Gesamtsteuereinnahmen
	

	Multiplikator
	

	Zu verteilende Steuergelder pro Kopf
	

	Angewandte Methode (offen, geheim, mit angekündigter Steuerkontrolle, mit unangekündigter Steuerkontrolle, mit angekündigtem Steuernachlass usw.)
	


	Steuerperiode
	

	Geplanter Steuerbetrag pro Kopf
	

	Geplanter Gesamtsteuerbetrag
	

	Effektive Gesamtsteuereinnahmen
	

	Multiplikator
	

	Zu verteilende Steuergelder pro Kopf
	

	Angewandte Methode (offen, geheim, mit angekündigter Steuerkontrolle, mit unangekündigter Steuerkontrolle, mit angekündigtem Steuernachlass usw.)
	


	Steuerperiode
	

	Geplanter Steuerbetrag pro Kopf
	

	Geplanter Gesamtsteuerbetrag
	

	Effektive Gesamtsteuereinnahmen
	

	Multiplikator
	

	Zu verteilende Steuergelder pro Kopf
	

	Angewandte Methode (offen, geheim, mit angekündigter Steuerkontrolle, mit unangekündigter Steuerkontrolle, mit angekündigtem Steuernachlass usw.)
	


	Steuerperiode
	

	Geplanter Steuerbetrag pro Kopf
	

	Geplanter Gesamtsteuerbetrag
	

	Effektive Gesamtsteuereinnahmen
	

	Multiplikator
	

	Zu verteilende Steuergelder pro Kopf
	

	Angewandte Methode (offen, geheim, mit angekündigter Steuerkontrolle, mit unangekündigter Steuerkontrolle, mit angekündigtem Steuernachlass usw.)
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Trifft alle Einkommen unabhängig von ihrer Herkunft gleichermaßen.
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